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 Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen 1210
und Bundesstraßen)

Titel

Funktion
Z w e c k b e s t i m m u n g

Soll
2006

1 000 €

Soll
2005

1 000 €

Ist
2004

1 000 €

Ausgaben
Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar.

2. Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig:
Grp. 521, Grp. 546, Grp. 632, Grp. 685, Obergrp. 71, Grp. 741,
Grp. 742, Grp. 745, Grp. 746, Obergrp. 81, Obergrp. 82, 861 12,
861 22, 882 12, 882 22 und 883 04.

3. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen für im Stra-
ßenbauplan nicht veranschlagte Bauvorhaben des Bundes und für
Kosten- und Zuschusserhöhungen nur mit Einwilligung des Bundes-
ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden, soweit
es nicht darauf verzichtet. Die Bauvorhaben bzw. die Kosten- und
Zuschusserhöhungen gelten nach dieser Einwilligung als in den
Straßenbauplan eingestellt.

4. Erstattungen, Beiträge Dritter und Einnahmen aus Schadensersatz-
leistungen bei unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen fließen den
Ausgaben zu.

5. Der Erlös aus der Veräußerung von bundeseigenen Grundstücken,
die aus Mitteln des Epl. 12 beschafft worden sind, fließt den Ausga-
ben bis zur Höhe des Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstük-
ken zu, wenn die Veräußerung des bundeseigenen und der Erwerb
des zu beschaffenden Grundstücks Gegenstand desselben Kaufver-
trages sind und der Verkehrswert des zu veräußernden Grundstücks
102 T€ nicht übersteigt. Das Recht der Mitwirkung des für das Bun-
desvermögen zuständigen Bundesministeriums gemäß § 64 BHO
bleibt unberührt.

6. Der Erlös aus der Veräußerung von für Zwecke der Bundesfernstra-
ßen beschafften Vorratsland fließt den Ausgaben bis zur Höhe des
Kaufpreises von zu beschaffenden Grundstücken zu, wenn die Ver-
äußerung der bundeseigenen und der Erwerb der zu beschaffenden
Grundstücke Gegenstand desselben Kaufvertrages sind. Das Recht
der Mitwirkung des für das Bundesvermögen zuständigen Bundes-
ministeriums gemäß § 64 BHO bleibt unberührt.
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